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An den Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses 
für den Masterstudiengang (M.Ed.) der Fakultät für  
Umwelt und Natürliche Ressourcen 
 
– Hauspost – 

 
 

1. Erklärung zur Betreuung einer Masterarbeit (Studium nach der Prüfungsordnung 2018 oder 2021;  
nur vollständig in Verbindung mit der Erklärung auf Seite 2) 

Hiermit erkläre ich mich gemäß § 19 Abs. 4, allg. Teil der Prüfungsordnung für den Studiengang  
Master of Education für das Lehramt Gymnasium (M.Ed.) vom 11.09.2018 (kurz MEdO), zuletzt 
geändert Dezember 2022, bereit Frau / Herrn: 
 
_________________________________________________________________________________ 
Vorname, Name    Matrikelnr.  
 
_________________________________________________________________________________ 
Straße  
 
_________________________________________________________________________________ 
PLZ, Ort  
 
bei der Anfertigung der Masterarbeit in folgendem Masterstudiengang zu betreuen: 
 
[  ] Geographie   
   

Das Thema der Masterarbeit lautet:  
 
 

 

 
Betreuer:  ______________________________________________________ 
 

Die Ausgabe des Themas über den Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses gemäß § 19 Abs. 4 
MEdO, allg. Teil soll im Einvernehmen mit der Kandidatin /dem Kandidaten zum __________ (Datum) 
erfolgen. 

 

 

 

 
Ort, Datum 
 

Unterschrift BetreuerIn 
 

 

 
 

ggfs. Name DienstvorgesetzteR von 
BetreuerIn/ KorreferentIn 

ggfs. Unterschrift DienstvorgesetzteR  

 
 
 

Professur (Stempel) 
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2. Erklärung der / des Studierenden 
 
 
Mir ist bekannt, dass 

- vor Ausgabe des Themas durch den Vorsitzenden des Fachprüfungsausschusses zu o.a. 
Termin nicht mit der Bearbeitung der Masterarbeit begonnen werden darf, 

- gemäß § 19 Abs. 7 MEdO, allg. Teil eine nicht fristgerecht abgelieferte Masterarbeit mit „nicht 
ausreichend“ (5,0) bewertet wird, 

- gemäß § 19 Abs. 5 MEdO, allg. Teil die Masterarbeit nur einmal und nur innerhalb der ersten 
vier Wochen der Bearbeitungszeit (nach Ausgabe des Themas durch den Vorsitzenden des 
Fachprüfungsausschusses) zurückgegeben werden kann. 

- gemäß § 19 Abs. 7 MEdO, allg. Teil die Masterarbeit in gebundener Form in zweifacher 
Ausfertigung sowie zusätzlich in elektronischer Form (z.B. CD oder DVD) beim Prüfungsamt 
einzureichen ist. 

 

________________________________      ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der /des Studierenden 

 
 
3. Hinweis gem. § 19 Abs. 7 MEdO: 

 
Bei der Einreichung hat der Kandidat/die Kandidatin schriftlich zu versichern, dass 

- die eingereichte Masterarbeit beziehungsweise bei einer Gruppenarbeit seinen/ihren 
entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit selbständig verfasst hat, 

- er/sie keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und alle wörtlich 
oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Inhalte als solche kenntlich gemacht 
hat, 

- die eingereichte Masterarbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand 
eines anderen Prüfungsverfahrens war oder ist und 

- die elektronische Version der eingereichten Masterarbeit in Inhalt und Formatierung mit den 
auf Papier ausgedruckten Exemplaren übereinstimmt. 
  

 
________________________________      ___________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift der /des Studierenden 
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